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Die Lecture wird mit freundlicher Unterstützung 
der „Heidelberger Gesellschaft für ausländi-
sches öffentliches Recht und Völkerrecht e.V.“ 
veranstaltet. Das Ziel dieses gemeinnützigen 
Vereins ist die Förderung und Verbindung des 
Max-Planck-Instituts für ausländisches öffent-
liches Recht und Völkerrecht mit in seine For-
schungsarbeiten interessierten Personen aus 
verschiedenen Bereichen in Lehre, Forschung 
und Praxis im In- und Ausland.

Bei Interesse an einer Mitgliedschaft wenden Sie 
sich gerne an alumni@mpil.de.

Während der Veranstaltung werden Fotos für 
die Öffentlichkeitsarbeit des Instituts und der 
MPG gemacht. Bei Rückfragen wenden Sie 
sich bitte an datenschutz@mpil.de.



Auf den Vortrag folgen eine Diskussion und ein Empfang 
am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches 
Recht und Völkerrecht.

Adresse: 

Im Neuenheimer Feld 535, 69120 Heidelberg

Professor Karl Doehring (1919-2011) kam 1949 an das 
Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht 
und Völkerrecht und war von 1981 bis 1987 Mitglied des 
Direktoriums. Die Karl Doehring Lecture, die dank des 
großzügigen, für gemeinnützige Zwecke bestimmten Ver-
mächtnisses des Ehepaars Doehring an das Institut und 
die „Heidelberger Gesellschaft für ausländisches öffentli-
ches Recht und Völkerrecht e.V.“ möglich wird, erinnert 
an die lange und bemerkenswerte akademische Laufbahn 
eines herausragenden Völkerrechtlers.

Abstract

Die Autorität des Rechts ist ein Thema, das Karl Doehring 
in seinen staatstheoretischen und verfassungsrechtlichen 
Arbeiten beschäftigt hat. Gibt es eine Autorität des Unions-
rechts, was macht diese aus und wie wird sie gesichert? 
Die Mitgliedschaft im europäischen Staaten- und Verfas-
sungsverbund der EU basiert - wie die Austrittsklausel des 
Art. 50 EUV unterstreicht - auf Freiwilligkeit. Daher kann 
die EU ihre Funktions- und Handlungsfähigkeit gegenüber 
den Mitgliedstaaten nicht durch eine zentrale europäi-
sche Zwangsgewalt, sondern nur durch die geschmeidi-
gen Mittel der europäischen Rechtsgemeinschaft sichern. 
Insoweit kommt dem Vorrang des Unionsrechts und der 
Unionstreue (Art. 4 Abs. 3 EUV), im Zusammenspiel von 
EuGH, nationalen Gerichten und Unionsbürgern eine zen-
trale Bedeutung zu. Mit Erweiterung und Vertiefung der 
EU nehmen jedoch die politischen Konflikte zu. Dies gilt 
vor allem, wenn Vollzugsdefizite in den Mitgliedstaaten als 
Wertekonflikte (Art. 2 EUV) rekonstruiert werden, die den 
Vorrang mit möglichen Grenzen, insbesondere in Form der 
nationalen Verfassungsidentität (Art. 4 Abs.2 EUV), kon-
frontieren. Hat sich hier ein „Bermuda-Dreieck“ formiert, 
in dem die Autorität des Unionsrechts verschwindet?
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Weitere Informationen: 
https://www.jura.fu-berlin.de/forschung/europarecht/index.html


